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Die Wahl der Richter und Schöffen in der DDR ist zwei
fellos ein sichtbarer Akt und Beweis unserer sozialistischen 
Demokratie. Wie, Herr Minister, sieht es nun aber zwi
schen den Wahlperioden aus? Wie erlangt der Wähler dar
über Kenntnis, daß der gewählte Richter oder Schöffe in 
seiner täglichen Arbeit das mit seiner Wahl in ihn gesetzte 
Vertrauen rechtfertigt?

Die Wähler haben ein Kontrollrecht dahingehend, ob der 
von ihnen gewählte Richter oder Schöffe auch tatsächlich 
die mit seiner Wahlfunktion verbundenen Aufgaben, 
Rechte und Pflichten verantwortungsvoll wahrnimmt. Dem 
dient bereits die Regelung des Art. 95 unserer Verfassung, 
nach dem alle Richter und Schöffen den Wählern Bericht 
über ihre Arbeit zu erstatten haben. Das kann, wie es die 
Praxis seit Jahren zeigt, auf sehr unterschiedliche Art und 
Weise geschehen.

Beispielsweise nehmen die örtlichen Volksvertretungen 
Berichte der Direktoren der Kreis- und Bezirksgerichte 
entgegen — ich beziehe hier bewußt die Kreisgerichte mit 
ein. Die Volksvertretungen lassen sich dabei über Schwer
punkte und Probleme der Rechtsverwirklichung im Terri
torium informieren und ziehen für ihre eigene politische 
Tätigkeit und Verantwortung bei der Gewährleistung der 
Rechtsordnung und Festigung der sozialistischen Gesetz
lichkeit die entsprechenden Schlußfolgerungen.

Eine weitere Form der Kontrolle und Einschätzung ih
rer Arbeit ist das öffentliche Auftreten der Direktoren, 
Richter und Schöffen vor Werktätigen in Betrieben und in 
den Wohngebieten, wobei Gerichtsentscheidungen erläu
tert, Rechtsauskünfte erteilt und vielfältige Fragen zum 
Recht behandelt werdep.

Nicht zuletzt möchte ich daran erinnern, daß Gerichts
verhandlungen in der DDR öffentlich durchgeführt wer
den. Gerade dieses Prinzip gestattet es dem Wähler, sich 
im Gericht einen unmittelbaren Eindruck von der Erfül
lung der Aufgaben unserer Richter und Schöffen, der 
Rechtsprechung, zu verschaffen.

Was die Schöffen betrifft, so wirken diese darüber hin
aus einzeln und vor allem im Rahmen von Schöffenkollek
tiven auf vielfältige Weise an der komplexen Verwirk
lichung unseres Rechts mit. Sie unterstützen beispielsweise 
in den Betrieben und Wohngebieten die Bewegung für 
Ordnung, Disziplin und Sicherheit, sie übernehmen die 
Kontrolle der Bewährungsauflagen von Verurteilten ohne 
Freiheitsentzug, sie sorgen sich um die Unterstützung der 
Wiedereingliederung von Bürgern, die aus dem Strafvoll
zug entlassen wurden — um nur einige Formen ihrer Tä
tigkeit zu nennen. Diese Art der Schöffentätigkeit wird — 
ich darf das einmal so sagen — „öffentlich verwirklicht“ 
und ist somit von jedem Wähler kontrollierbar.

Unsere Richter und Schöffen sind gemäß § 45 GVG ver
pflichtet, in ihrer Rechtsprechung die sozialistische Gesetz
lichkeit zu verwirklichen und sich aktiv für die Erfüllung 
der Aufgaben des Gerichts einzusetzen, das sozialistische 
Recht zu erläutern, eng mit den Werktätigen zusammenzu
arbeiten und das Vertrauensverhältnis zu ihnen ständig 
zu festigen, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen 
und die Staatsdisziplin zu verwirklichen. Ich kann fest
stellen, daß sie diese bedeutenden Grundpflichten mit 
großem Einsatz verantwortungsbewußt und zuverlässig er
füllen.

Herr Minister, wer sind die Kandidaten, die sich 1981 zur 
Wahl als Schöffe stellen?

Wie auch bei vorangegangenen Wahlen werden wir in die
sem Jahr wieder ca. 2 000 Schöffen der Bezirksgerichte 
wählen. Die Tatsache, daß etwas mehr als 70 Prozent der 
bisherigen Schöffen zur Wiederwahl geeignet und auch 
dazu bereit sind, bietet gute Voraussetzungen für eine 
kontinuierliche Fortführung der Arbeit unserer Bezirks
gerichte. Wir können hier also auf einen bewährten und 
mit der Rechtsprechung bereits gut vertrauten Stamm von 
Schöffen zurückgreifen.

Bei der Auswahl der Schöffenkandidaten wird die füh
rende Rolle der Arbeiterklasse natürlich erneut gewähr
leistet.

Es ist auch erfreulich festzustellen, daß sich der Frauen
anteil an den zu wählenden Schöffen auf nahezu 50 Pro-
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zent erhöhen wird. Darunter sind viele Frauen, die er
heblichen beruflichen, gesellschaftlichen und familiären 
Belastungen unterliegen und dennoch — wie die Erfah
rungen lehren — eine engagierte, zuverlässige Arbeit lei
sten. Stellvertretend für Hunderte dieser Frauen möchte 
ich die Schöffin Käte Haak vom Bezirksgericht Frankfurt 
(Oder) nennen, die sich im VEB Kombinat Halbleiterwerk 
Frankfurt (Oder) von der Arbeiterin zum Ingenieur quali
fiziert hat und erneut für die Wahl als Schöffe am Be
zirksgericht kandidiert.

Um es in einem Satz zu sagen: Es kandidieren zur 
Schöffenwahl 1981 solche Werktätige, die alle Vorausset
zungen mitbringen, daß sie zusammen mit den Berufsrich
tern die Aufgaben der Bezirksgerichte in der bevorstehen
den Wahlperiode gut bewältigen werden.

Nach ihrer Wahl stehen die Richter und Schöffen vor der 
Aufgabe, täglich mit Konsequenz und hoher Wirksamkeit 
das Recht im Interesse unseres Staates und seiner Bürger 
anzuwenden. Welche Orientierungen geben Sie aus der 
Sicht des Ministeriums der Justiz für diese neue Arbeits- 
Periode zu Beginn der achtziger Jahre? * 1

Wir müssen unser Augenmerk auf folgende Schwerpunkte 
richten:

1. In allen Strukturbereichen des Ministeriums der 
Justiz und seiner nachgeordneten Dienststellen — ich be
ziehe mich hier also nicht nur allein auf die Bezirks
gerichte — kommt es in den nächsten Wochen und Monaten 
darauf an, sich den theoretischen Gehalt der Beschlüsse des 
X. Parteitages der SED gründlich anzueignen. Hier liegt 
der inhaltlich-methodische Schlüssel für die Lösung der 
vor uns stehenden Aufgaben.

2. Alle Richter, Schöffen und Mitarbeiter der Gerichte 
sind zu befähigen, in ihrer gesamten Tätigkeit die Rechts
politik der Partei der Arbeiterklasse in die strategische 
Orientierung der Partei bei der weiteren Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR ein
zuordnen.

3. Es sind — vor allem für neugewählte Schöffen — kon
krete Maßnahmen für die politisch-fachliche Qualifizie
rung im Wege der Schulung, des Erfahrungsaustausche und 
der persönlichen Unterstützung festzulegen.

4. Wir müssen sichern, daß die Möglichkeiten der Bürger 
zur Mitwirkung in allen geeigneten gerichtlichen Verfah
ren vervollkommnet werden, ohne dabei Erscheinungen 
von Formalismus zuzulassen.

5. Der Rechtsverwirklichungsprozeß als Ganzes ist 
durch noch wirksamere Formen gezielter Öffentlichkeits
arbeit zu unterstützen.

6. Schließlich — und das versteht sich gewissermaßen 
als umfassende Klammer für die vorstehenden fünf 
Punkte — müssen wir die Leitungstätigkeit auf allen Ebe
nen qualifizieren, denn auch für uns trifft die Aussage zu: 
Wie die Leitung, so die Leistung!


